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Beschluss
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In der Verwaltungsrechtssache
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gegen


[bookmark: beklagter_liste_]die Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Außenstelle Chemnitz
Adalbert-Stifter-Weg 25, 09131 Chemnitz
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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 5. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Raden sowie die Richter am Oberverwaltungsgericht Dehoust und Tischer 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 12. Dezember 2014
beschlossen:
[bookmark: i_text_]

Dem Kläger wird für das Verfahren vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht Prozesskostenhilfe bewilligt und Rechtsanwalt S........, B....., beigeordnet. 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 
14. Januar 2014 - A 2 K 1074/13 - wird zugelassen.

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten.
Gründe
Der zulässige Antrag des Klägers, ihm für das Verfahren vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht Prozesskostenhilfe zu bewilligen und ihm seinen Prozessbevollmächtigten beizuordnen, ist begründet. 1

Nach § 166 Abs. 1 Satz 1 VwGO i. V. m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Der Kläger bezieht Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und ist deshalb nicht in der Lage, die Kosten seiner Prozessführung aufzubringen. Der Antrag auf Zulassung der Berufung bietet auch hinreichende Aussicht auf Erfolg.2

Das Verwaltungsgericht hat die Klage des Klägers auf Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft mit der Begründung abgewiesen, dass er unverfolgt aus Syrien ausgereist sei. Grund für seine Ausreise sei der Umstand gewesen, dass seine Verwandten im Bundesgebiet angekommen seien. Er habe Syrien aber nicht wegen konkreter Repressalien verlassen. Die Beschädigung der eigenen Wohnung durch kriminelle Kräfte führe zu keiner Verfolgung im Sinne der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Er habe die von ihm behauptete Inhaftierung im Herbst 2012 nicht glaubhaft gemacht. Auch im Gerichtsverfahren habe er es nicht vermocht, dazu Umstände in einer Weise zu schildern, die auf ein eigenes Erleben schließen lassen könnten. Der Kläger habe zudem nach eigenem Bekunden danach noch etwa ein halbes Jahr sich in seinem Heimatstaat aufgehalten, ohne in irgendeiner Weise belangt zu werden. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Abschiebungsschutz nach Maßgabe des § 60 Abs. 3 bis Abs. 7 AufenthG und die Feststellung des subsidiären Schutzes im Sinne der Richtlinie 2004/83/EG i. V. m. § 4 AsylVfG lägen ebenfalls nicht vor. 3

Der Kläger begründet seinen Zulassungsantrag mit der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, ob aufgrund der gegenwärtigen Lage in Syrien jeder syrische Staatsbürger als Flüchtling im Sinne der Richtlinie 2004/83/EG anzuerkennen sei. Der Senat versteht diese vom Prozessbevollmächtigen des Klägers formulierte Frage unter Berücksichtigung seines Zulassungsvorbringens dahingehend, dass als von grundsätzlicher Bedeutung die Frage aufgeworfen wird, ob aufgrund der gegenwärtigen Lage in Syrien dem Kläger wegen der Asylantragstellung die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen bzw. subsidiärer Schutz festzustellen sei.4

Zur näheren Begründung seines Zulassungsantrags führt der Kläger aus, dass die Beklagte in den Bundesländern, in denen sie mit stattgebenden Entscheidungen in vergleichbaren Fällen rechne, den Antragstellern wegen ihrer Ausreise und der Stellung von Asylanträgen die Flüchtlingseigenschaft zuerkenne bzw. subsidiären Rechtsschutz feststelle. Ergänzend trägt er vor, dass mehrere Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe sowie Verwaltungsgerichte syrischen Staatsangehörigen die Flüchtlingseigenschaft wegen der Asylantragstellung in der Bundesrepublik Deutschland zuerkenne. Mit diesem Vortrag hat der Kläger die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache im Sinne des § 78 Abs. 3 Nr. 1 VwGO dargelegt.5

Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtssache dann, wenn eine grundsätzliche, bisher höchstrichterlich oder obergerichtlich nicht geklärte Rechtsfrage bzw. eine obergerichtlich nicht geklärte Frage im Bereich der Tatsachenfeststellungen von allgemeiner Bedeutung aufgeworfen wird, die sich in dem erstrebten Berufungsverfahren stellen würde und im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder der Fortbildung des Rechts berufungsgerichtlicher Klärung bedarf. Die Darlegung dieser Voraussetzungen erfordert die Bezeichnung der konkreten Frage, die für das Berufungsverfahren erheblich sein würde. Darüber hinaus muss die Antragsschrift zumindest einen Hinweis auf den Grund enthalten, der die Anerkennung der grundsätzlichen, d. h. über den Einzelfall hinausgehenden Bedeutung der Sache rechtfertigen soll (SächsOVG, Beschl. v. 6.2.2007 - A 5 B 608/05 -; st. Rspr.). Diesen Voraussetzungen genügt das Vorbringen des Klägers.6

Er bezeichnet eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, die auch eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat. Die vom Kläger aufgeworfene Frage ist auch nocht nicht vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht entschieden. Zwar hat der erkennende Senat zuletzt in seinem Urteil vom 21. Februar 2011 - A 5 A 444/08 - (Rn. 17) entschieden, dass Asylbewerbern aus Syrien allein wegen der Stellung eines Asylantrages und eines gegebenenfalls mehrjährigen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland bei einer Rückkehr nach Syrien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit asylerhebliche Maßnahmen drohen. Diese Rechtsprechung beruhte auf den Erkenntnissen über die politische Lage in Syrien im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Diese Lage hat sich seit März 2011 mit dem Beginn des Bürgerkriegs und dem militärischen Vorgehen des syrischen Militärs gegen die politische Opposition und aktuell gegen die Organisation „Islamischer Staat“ so verändert, dass eine Änderung der Einschätzung einer flüchtlingsrelevanten Verfolgung von syrischen Asylbewerbern im Falle ihrer Rückkehr nach Syrien nicht ausgeschlossen werden kann. Dies zeigen auch die vom Kläger zitierten Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe, die eine zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG und zur Feststellung subsidiären Schutzes im Sinne der Richtlinie 2004/83/EG i. V. m. § 4 AsylVfG führende Lage in Syrien bejahen.7

Anhaltspunkte für eine Mutwilligkeit i. S. d. § 114 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. 8

[bookmark: _GoBack]Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist erforderlich (§ 166 VwGO i. V. m. § 121 Abs. 2 und 3 ZPO), weil sich der Kläger vor dem Oberverwaltungsgerichts, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, gemäß § 67 Abs. 4 VwGO durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen muss.9

Der zulässige Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 14. Januar 2014 ist begründet, weil die Voraussetzung der Zulassung nach § 78 Abs. Abs. 3 Nr. 1 AsylVfG aus den vorgenannten Gründen vorliegen.10

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).11

Belehrung zum Berufungsverfahren 
Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung bedarf es nicht.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustiz-VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe).
Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig.
Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begründung der Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftige mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.


gez.:
Raden					     Dehoust				     Tischer
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Sächsisches Oberverwaltungsgericht
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